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Betreff: Anfrage Dr. Elmar Forster; 

- Grundstücksumwidmung 

- Auskunftsgesetz 

Bezug: E-Mail vom 14.2.2016 

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Forster, 

 

zu Ihren Fragen vom 14.2.2016 nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Frage 1:  

Wir ersuchen Sie um Verständnis, sich hinsichtlich des Protokolls des Raumplanungsausschusses 

an die betroffene Gemeinde Hohenweiler zu wenden. 

 

Frage 2:  

Die Umwidmung erfolgte aufgrund des Raumplanungsgesetzes. 

 

Fragen 3 bis 9:  

Im Motivenbericht, 6. Beilage im Jahre 1989 des XXIV. Vorarlberger Landtages, ist zum 

Auskunftsgesetz festgehalten, dass entsprechend dem allgemeinen Sprachgebrauch unter einer 

Auskunft eine Mitteilung gesicherten Wissens, nicht aber eine Mitteilung von Meinungen, 

Auffassungen und Mutmaßungen zu verstehen ist.  

Der Begriff "Auskunft" umfasst die Pflicht zur Information über die Tätigkeit der Behörde, nicht 

aber eine Verpflichtung zur Begründung behördlichen Handelns oder Unterlassens (vgl. VwGH 

23.07.2013, 2010/05/0230). 
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Da es sich bei der Beantwortung der Fragen 3 bis 9 um keine Wissenserklärungen handeln würde, 

ersuchen wie Sie um Verständnis, dass wir Ihrem Ersuchen auf Auskunftserteilung nicht 

nachkommen können. 

 

Freundliche Grüße 

 

Für die Vorarlberger Landesregierung  

im Auftrag  

 

 

 

Dr. Raimund Fend 
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